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Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab
1:2.500 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 52,5 ha. Er erstreckt sich auf Teilflächen
der Flurstücke 187, 192, 201, 202, 203 und 204  sowie auf das Flurstück 184 der Flur 2 in der
Gemarkung Neu Stuer.

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2
 der Gemeinde Altenhof

"Westlich der Warschauer Straße"

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
"Westlich der Warschauer Straße"
der Gemeinde Stuer MIKAVI Planung GmbH

Mühlenstraße 28
17349 Schönbeck

info@mikavi-planung.deStand April 2025Meter

2001000 50

Maßstab 1 : 2.500

Hinweise
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß §
11 DschG M - V (GVBI. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehörde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich
hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Vorhabenbeschreibung :

Für die geplante PV-Anlage werden linienförmig aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Module verwendet,
die auf gerammten Stahl-Unterkonstruktionen gegen Süden platziert werden. Die Darstellung der
Modulreihen erfolgt innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes schematisch.

Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 2,4 m von Modulkante zu
Modulkante platziert.  Der Neigungswinkel in Richtung Süden beträgt 11°.

Die Modulunterkante wird eine lichte Höhe von 0,80 m nicht unterschreiten. Die Moduloberkante erreicht
eine lichte Höhe von etwa 2,30 m.

Diese Höhenvorgaben sowie die Verwendung von Glas-Glas-Modulen mit einer Nennleistung von etwa 630
Wp sichern der überstandenen Vegetation eine ausreichende Versorgung mit Sonnenlicht als Grundlage
der Photosynthese und eines gesundes Pflanzenwachstums ab.

Gleichzeitig sorgt die Neigung der Module dafür, dass Regenwasser abläuft und sich aufgrund der Adhäsion
des Wassers chaotisch und breitflächig auf dem anstehenden Boden verteilt. Anfallendes
Niederschlagswasser wird so entstehungsnah einer Versickerung zugeführt.

Durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage wird auf einer Fläche von ca. 52 ha eine Gesamtleistung
von ca. 78 MWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden weit weniger als 1 % der Fläche der
landwirtschaftlichen Nutzung durch Rammpfosten und Trafo-Stationen entzogen.

Der Vorhabenträger plant die Verwendung von String-Wechselrichtern inklusive entsprechender
Netztransformatoren sowie Mittelspannungsschaltanlagen. Von dem String-Wechselrichtern führen die
Drehstrom-Hauptkabel mit einer unterirdische Verlegetiefe von ca. 1 m zu den geplanten
Netztransformator-Stationen [3,5 m x 2,5 m x 2 m (LxBxH)].

Die Netztransformator-Stationen sind nicht betretbar und daher nicht als Gebäude im
bauordnungsrechtlichen Sinne einzustufen. Sie werden mit Kran an den jeweiligen Standorten aufgestellt.
Dazu ist ein bauzeitlicher Ausbau der Transportwege innerhalb des Vorhabenbereiches mittels Schotters
auf einer Breite von etwa 3,5 Metern erforderlich.

Der produzierte Strom kann entstehungsnah im geplanten Batteriepark zwischengespeichert werden und
so markt- und bedarfsgerecht zu den Spitzenverbrauchszeiten an das Stromversorgungsnetz abgegeben
werden.

zeitliche Befristung

Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Photovoltaikanlage beträgt
mindestens 30 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit erfolgt der Rückbau der Photovoltaikanlage.
Dieser umfasst die Demontage der PV-Module, der Modultische und Kabel sowie der Wechselrichter und
Trafos und der damit verbundenen Flächenbefestigungen sowie sämtlicher weiterer vorhabenbezogener
baulicher Anlagen (z.B. Löschwasserbehälter). Die rückgebauten Materialien einschließlich der Zaunanlage
werden fachgerecht wiederverwendet, recycelt, verwertet oder fachgerecht entsorgt.

Artenschutzmaßnahmen

· Zwischen den Stützen unterhalb der Modultische und auch zwischen den Modulreihen ist eine
naturnahe Wiese vorgesehen. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunistischer
Anforderungen und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern nicht vor dem 1. August eines
Jahres zulässig. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.

· Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung
besteht.

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öffnungen von
mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 15 m gewährleistet. Größeren
Säugetieren ist damit zukünftig das Nutzen des Sondergebietes nicht möglich.

· Innerhalb des sonstigen Sondergebietes ist ein Mahdzeitpunkt außerhalb der Vogelbrutzeit vom 01.
August bis zum 28. Februar einzuhalten. Eine Ausnahme bleibt ein ca. 1 m breiter Streifen unmittelbar
vor den Modultischen, welcher ganzjährig bei Bedarf freigehalten werden kann. Eine mögliche
Beweidung bleibt davon unberührt. Hinsichtlich der Vogelbrutzeit, speziell die der Bodenbrüter, ist im
vorliegenden Fall eine Bauausschlusszeit vom 01. April bis zum 15. August einzuhalten.

Anforderungen an das Monitoring des Vorhabenträgers

Im Interesse des Funktionserhalts und der angestrebten Aufwertung des Planungsraumes für
Offenlandbrüter ist durch den Vorhabenträger ein gutachterliches Monitoring zur Überprüfung der
Wirksamkeit der festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
durchzuführen. Das Monitoring-Konzept sieht eine Überprüfung im zweiten, dritten, fünften und siebten Jahr
nach Fertigstellung des Solarparks vor. Die Monitoringberichte sind der unteren Naturschutzbehörde
unaufgefordert zum Ende des jeweiligen Monitoring-Jahrs zur Verfügung zu stellen.

Legende
 Sonstiges Sondergebiet               

Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie

  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN 2016
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Plangrundlage
· Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere Verwaltung M-V vom Oktober 2021, Amt

für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, Lübecker Str. 289, 19059 Schwerin

Lagebezugssystem: ETRS89,UTM-33N; Höhenbezugssystem: DHHN2016

· Belegungsplan der Vattenfall Solar GmbH vom August 2024

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr.
176)

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.
1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV
M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270, 351) zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d.
F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), mehrfach geändert sowie §§ 65a bis 65d und
Anlage neu eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130)

· Hauptsatzung der Gemeinde Stuer in der aktuellen Fassung
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